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Bekanntmachung des Volksbegehrens 
„G-9 Hamburg“

I.
Durchführung eines Volksbegehrens

Auf Grund von § 7 des Hamburgischen Gesetzes über 
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 
– VAbstG – vom 20. Juni 1996 (HmbGVBl. S. 136), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2021 (HmbGVBl. 
S. 347), wird bekannt gemacht:
In der Zeit

vom 10. September 2024 (Dienstag) 
bis zum 30. September 2024 (Montag)

wird in Hamburg ein Volksbegehren durchgeführt.

II.
Allgemeines

Nach Artikel 50 der Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg vom 6. Juni 1952 (HmbBL. I 100-a), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. April 2023 (HmbGVBl. 
S. 169), kann das Volk im Rahmen der Volksabstimmung 
auch direkt an der Gesetzgebung mitwirken oder eine 
Befassung der Bürgerschaft mit bestimmten Gegenständen 
der politischen Willensbildung beantragen. Die Volksge-
setzgebung erfolgt in drei Schritten:
– Volksinitiative,
– Volksbegehren und
– Volksentscheid.

Das zugrunde liegende Anliegen muss bei allen drei 
Schritten von den zur Bürgerschaft Wahlberechtigten in 
einem bestimmten Umfang unterstützt werden, wenn die 
Volksgesetzgebung erfolgreich abgeschlossen werden soll.

III.
Wortlaut des Volksbegehrens

Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens „G-9-Hamburg“ 
ist der Anlage 1 zu entnehmen.

IV.
Namen und Anschrift der vertretungsberechtigten 

Personen für das Volksbegehren

Die Initiatoren werden durch die folgenden Personen 
vertreten:
– Herrn Dr. Gunnar Matschernus,
– Frau Sammar Rath,
– Frau Dr. Iris Wenderholm.

Die Erreichbarkeitsanschrift der Vertrauenspersonen ist 
nachstehend aufgeführt. Dort werden auch Auskünfte zu 
Inhalt und Ziel des Volksbegehrens gegeben: Elterninitia-
tive G9 Hamburg, Postfach 762306, 22070 Hamburg.

V.
Verfahren

1. Allgemeines
Das Volksbegehren kommt zustande, wenn es von min-
destens einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten – also 
hier 65.835 Eintragungsberechtigten – unterstützt 
 worden ist; zugrunde gelegt wird die Zahl der  
1.316.691 Wahlberechtigten aus der vorangegangenen 
Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 (§ 16 Absatz 1 
VAbstG).

Das Volksbegehren wird durch eigenhändige Unter-
zeichnung der Eintragungsberechtigten in Eintra-
gungslisten bei den öffentlichen Eintragungsstellen 
oder in freier Sammlung durch die Initiatoren oder 
durch Briefeintragung unterstützt (§ 9 Absatz 1 
 VAbstG). Die Eintragungslisten der örtlich zuständi-
gen Stellen liegen bei den nachstehend aufgeführten 
„öffentlichen Eintragungsstellen“ aus (siehe Anlage 2).

Eine eintragungsberechtigte Person, die des Lesens 
unkundig oder wegen einer körperlichen Behinderung 
gehindert ist, die Eintragung eigenhändig vorzuneh-
men, darf eine Hilfsperson bestimmen, die ihr bei der 
Eintragung behilflich sein soll. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Eintragung eines anderen 
erlangt hat (§ 10 der Volksabstimmungsverordnung 
vom 19. Juli 2005, zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 17. Oktober 2023 [HmbGVBl. S. 335]).

Die Volksinitiatoren sind berechtigt, Unterschriften zu 
sammeln (§ 9 Absatz 1 VAbstG). Nähere Einzelheiten 
sind hierzu bei den Volksinitiatoren zu erfragen 
(Anschrift siehe unter IV.). Die Eintragungsfrist 
beginnt am 10. September 2024 und endet am 30. Sep-
tember 2024. Eintragungsberechtigte, die das Volksbe-
gehren nicht unterstützen wollen, müssen nichts tun. 
Sie leisten keine Unterschrift – weder in einer Eintra-
gungsliste bei den örtlich zuständigen Stellen oder bei 
den Volksinitiatoren noch bei der Briefeintragung.

2. Eintragungsberechtigung

Eintragungsberechtigt sind nach § 11 VAbstG in Ver-
bindung mit § 6 des Gesetzes über die Wahl zur Ham-
burgischen Bürgerschaft – Bürgerschaftswahlgesetz – 
in der Fassung vom 22. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 223), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. November 2023 
(HmbGVBl. S. 374), alle Deutschen im Sinne des Arti-
kels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Tage des 
Ablaufs der Eintragungsfrist (30. September 2024)

– das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 
30. September 2008 geboren sind und

– seit mindestens drei Monaten, also mindestens seit 
dem 30. Juni 2024, im Gebiet der Freien und Hanse-
stadt Hamburg ihre (Haupt-)Wohnung haben oder 
sich sonst gewöhnlich aufhalten und

– nicht nach § 7 Absatz 1 des Bürgerschaftswahlgeset-
zes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Ausge-
schlossen vom Wahlrecht ist nach § 7 Absatz 1 des 
Bürgerschaftswahlgesetzes, wer infolge Richter-
spruchs das Wahlrecht nicht besitzt.

Eintragungsberechtigt sind auch wohnungslose Deut-
sche, wenn sie am 30. September 2024 die oben genann-
ten Voraussetzungen erfüllen. Personen ohne festen 
Wohnsitz müssen dem Eintragungsformular zusätzlich 
eine Versicherung beifügen, in der sie versichern, dass 
sie die Eintragungsvoraussetzungen erfüllen.

Dies gilt auch für Eintragungsberechtigte, die sich im 
Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehung 
in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand (Teilanstalt 
für Frauen, Teilanstalt für Jugendarrest) oder der 
 Justizvollzugsanstalt Glasmoor befinden.

3. Unterstützung des Volksbegehrens durch persönliche 
Eintragung in Eintragungslisten der öffentlichen Ein-
tragungsstellen

3.1 Die Eintragung kann in einer Liste der Volksinitiato-
ren oder einer Liste einer der in Anlage 2 aufgeführten 
öffentlichen Eintragungsstellen unabhängig vom jewei-
ligen Wohnbezirk in Hamburg erfolgen.
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3.2 Das Volksbegehren wird durch eigenhändige Unter-
zeichnung in Eintragungslisten unterstützt. Die Ein-
tragung muss den Vor- und Familienamen, das 
Geburtsjahr, die Wohnanschrift und die Unterschrift 
der eintragungsberechtigten Personen enthalten (§ 12 
Absatz 1 Satz 1 VAbstG).

4. Unterstützung des Volksbegehrens durch Brief-
eintragung

4.1 Die Eintragung kann auch durch Briefeintragung vor-
genommen werden. Zur Briefeintragung erhält die 
eintragungsberechtigte Person ein Eintragungsformu-
lar und einen kostenfreien Rücksendeumschlag.

4.2 Die zur Briefeintragung erforderlichen Unterlagen 
können schriftlich bei der Briefeintragungsstelle bean-
tragt werden (siehe unter VII.). In dem Antrag sind 
Vor- und Familienname sowie die Anschrift anzuge-
ben. Der Antrag kann auch per Telefax oder E-Mail 
gestellt werden, nicht aber per Telefon. Der Antrag 
kann auch über das Internet unter https://www.ham-
burg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/behoer-
de-fuer-inneres-und-sport/themen/wahlen/volksab-
stimmungen gestellt werden. Will jemand für eine 
andere Person den Antrag zur Briefeintragung stellen, 
so muss durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
werden, dass diese Person dazu berechtigt ist.

Die Zusendung der Eintragungsunterlagen erfolgt ab 
dem 20. Tag vor Beginn der Eintragungsfrist, also ab 
dem 20. August 2024.

4.3 Die Landesabstimmungsleitung stellt 20 Tage vor 
Beginn der Eintragungsfrist bis zum Ablauf des letzten 
Tages der Eintragungsfrist im Internet Eintragungsfor-
mulare zur Verfügung (https://www.hamburg.de/poli-
tik-und-verwaltung/behoerden/behoerde-fuer-inne-
res-und-sport/themen/wahlen/volksabstimmungen). 

Diese können heruntergeladen, ausgedruckt, unter-
schrieben und an die Briefeintragungsstelle übersandt 
oder dort abgegeben werden.

4.4 Das Eintragungsformular muss im Original bis zum 
Ende der Eintragungsfrist bei der Briefeintragungs-
stelle vorliegen, also bis zum 30. September 2024 (Mon-
tag), 24.00 Uhr (§ 13 Absatz 3 VAbstG). Eine Übermitt-
lung per Telefax oder E-Mail ist unzulässig.

VI.
Öffentliche Eintragungsstellen

Öffentliche Eintragungsstellen sind die Hamburg- 
Service Vor Ort-Standorte für Einwohnerangelegenheiten. 
Die Eintragungszeit entspricht den Öffnungszeiten der 
Standorte.

Die öffentlichen Eintragungsstellen können der An- 
lage 2 entnommen werden.

VII.
Briefeintragungsstelle

Es wird folgende Briefeintragungsstelle eingerichtet:
Bezirksamt Hamburg-Nord
Briefeintragungsstelle
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg
E-Mail-Adresse:  
vb-g-9-hamburg@hamburg-nord.hamburg.de
Telefax-Nummer: 040 / 4279 - 0 48 01
Telefonnummer: 040 / 428 04 / 23 33

Hamburg, den 9. August 2024

Der Landesabstimmungsleiter
Amtl. Anz. S. 1333
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Anlage 1
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Anlage 2

Übersicht der Eintragungsstellen für die persönliche Eintragung1)

Hamburg Service vor Ort – 
Standort für 
Einwohnerangelegenheiten

Postleit- 
zahl Anschrift Öffnungszeiten

Hamburg-Mitte 20355 Caffamacherreihe 1-3 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Billstedt 22111 Öjendorfer Weg 9 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

City 20095 Spitalerstraße 4 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr 
Sonnabend: Sonderöffnungszeiten

Altona 22765 Ottenser Marktplatz 10 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Blankenese 22587 Sülldorfer Kirchenweg 2a Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Eimsbüttel 20144 Grindelberg 62-66 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Niendorf 22453 Garstedter Weg 11 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Nord 20249 Lenhartzstraße 28 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Barmbek-Uhlenhorst 22305 Poppenhusenstraße 6 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Langenhorn 22415 Langenhorner Markt 7 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Wandsbek 22041 Schloßstraße 60 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Alstertal 22391 Wentzelplatz 7 Montag, Mittwoch, Freitag: 7.30-13.30 Uhr 
Dienstag und Donnerstag: 9.00-18.00 Uhr

Bramfeld 22179 Herthastraße 20

Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00-18.00 Uhr
Mittwoch: 8.00-15.00 Uhr
Donnerstag: 8.00-12.00 Uhr
Freitag: 8.00-14.30 Uhr

Rahlstedt 22143 Rahlstedter Straße 151 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Bergedorf 21029 Weidenbaumsweg 21 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Harburg 21073 Harburger Rathausforum 3 Montag-Freitag von 7.00-19.00 Uhr

Süderelbe 21149 Neugrabener Markt 5

Montag: 8.00-15.00 Uhr
Dienstag: 9.00-18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8.00-16.00 Uhr
Freitag: 7.00-13.00 Uhr

1)  Eine Barrierefreiheit ist bei allen aufgeführten Standorten gewährleistet. 
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